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16. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 
10.05.2006 
 
Die 16. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am 

 
Mittwoch, dem 10. Mai 2006, 14:00 Uhr,  

 
im „Grüner Saal“ des Landratsamtes Eichsfeld, Heilbad Heiligenstadt, Friedensplatz 8 statt. 
 
Tagesordnung 
 

I. Öffentlicher Teil 
 

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
02. Festlegung der Tagesordnung  
03. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der  15. Sitzung des Kreisausschusses am  

22. März 2006 
04. Umschuldung eines Kommunaldarlehens der Landesbank Hessen/Thüringen in Höhe von  

EUR 6.479.583,46 
05. 2. Bericht zum Stand der vorbereitenden Arbeiten zur Einführung der kaufmännischen Buchführung 

gemäß Grundsatzbeschluss des Kreistages Nr. 05/026 vom 27.04.2005 
06. Mitteilungen und Anfragen 
 
II. Nichtöffentlicher Teil 
 
Heiligenstadt, den 28.04.2006 
 
 
gez. Dr. Henning 
Landrat 
 
 
 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Landkreis Eichsfeld aus 
besonderem Anlass – „14. Leinefelder Automarkt“ am 07. 05.06, „Heiligenstädter 
Autofrühling“ am 14.05.06 und „Bauern- und Kleintiermarkt“ in Breitenworbis am 
21.05.06 
 
Der Landkreis Eichsfeld ist auf Grund des § 28 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) vom  
28. November 1956 (BGBl. I S. 875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744) 
in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Nr. 2 der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur 
Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes (ThürASZustVO) vom 11. Januar 1993 
(GVBl. S. 111), in der zur Zeit gültigen Fassung vom 1. Juni 2004 (GVBl. S. 589) ermächtigt, zusätzliche 
Öffnungszeiten durch Rechtsverordnung freizugeben.  
 
Auf Grund des § 14 LadSchlG wird verordnet:  
 
 

§ 1 
 

Aus Anlass der Durchführung des „14. Leinefelder Automarktes“ in 37327 Leinefelde-Worbis dürfen im 
Ortsteil Leinefelde die Verkaufsstellen in folgenden Straßen, am Sonntag, dem  
7. Mai 2006 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr offen gehalten werden: 
Bahnhofstraße, Triftstraße, Bergstraße, Birkunger Straße von der Innenstadt bis Abzweig Jahnstraße, 
J.C.Fuhlrottstraße, Zentraler Platz, Boschstraße, Breitenbacher Straße bis Abzweig Steinweg, Lutherstraße, 
Ringau.  
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§ 2 

 

Aus Anlass der Durchführung des „Heiligenstädter Autofrühlings“ in 37308 Heiligenstadt dürfen die 
Verkaufsstellen im Stadtgebiet in folgenden Straßen, am Sonntag, dem 14. Mai 2006 in der Zeit von 13.00 
Uhr bis 18.00 Uhr offen gehalten werden: 
Innenstadt (Eingrenzung durch die Stadtmauer), Petristraße, Kasseler Tor, Göttinger Straße, Dingelstädter 
Straße bis Einmündung Gerhardusstraße.  
 

§ 3 
 

Aus Anlass der Durchführung des „Bauern- und Kleintiermarktes“ dürfen in 37339 Breitenworbis, 
Gewerbegebiet (Auf dem Pfingstrasen) alle Verkaufsstellen, am Sonntag, den 21. Mai 2006 in der Zeit von 
12.30 Uhr bis 17.30 Uhr offen gehalten werden.  
 

§ 4 
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld Nr. 14 vom 
02.05.06  in Kraft. 
 
 
Heiligenstadt, den 2. Mai 2006  
 
 
Der Landrat 
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Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“ 
Haushaltssatzung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes „Eichsfeld“ (GZV) 
Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2006 
 
Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. Nr. 8 S. 290) i.V.m. § 53 ff. der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
geändert durch das Gesetz vom 25. November 2004 (GVBl. S. 853) und des § 13 ff. der Thüringer 
Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15.07.1993 (GVBl. S. 432) erlässt der Gewässerunterhaltungs-
zweckverband „Eichsfeld“ folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit fesgesetzt; 
er schließt im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und 
 Ausgaben mit      99.300 € 
 
und im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und 
 Ausgaben    107.000 € 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Gesamtbetrag der Umlage wird auf 60.128 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 16.500 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

entfällt 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2006 in Kraft. 
 
Niederorschel, 04.04.2006 
 
gez. Hartung 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2006 
 
Mit Beschluss vom 21.02.2006 hat die Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes 
“Eichsfeld“ die Haushaltssatzung 2006 mit Haushaltsplan und deren Anlagen beschlossen. 
Die Haushaltssatzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises vorgelegt. Da die Satzung keine 
genehmigungspflichtigen Teile beinhaltet, wurde sie zur Kenntnis genommen. 
Die Haushaltssatzung 2006 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 26.04.2006 – 11.05.2006 zu den bekannten 
Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfelder Kessel“, Sitz Niederorschel,  Bergstr. 51, 
öffentlich aus. 
 
gez. Hartung 
Verbandsvorsitzender 
 



  Bekanntmachungen sonstiger Stellen    
 

- 55 – 
Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld / Nr.: 14                                       Heilbad Heiligenstadt, den 02.05.2006 

 

 
Freistaat Thüringen, Landesamt für Straßenbau, Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Schillerstr.6, 
99706 Sondershausen 
 

Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung Az. N0026/2006-1121-09 – Gemarkungen 
Breitenbach, Hundeshagen, Leinefelde-Worbis OT Leinefelde 
Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen -das Landesamt für Straßenbau, Außenstelle 
Sondershausen- gibt bekannt, dass die E.ON Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30, 99087 
Erfurt einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die bestehende 
 

20-kV-Mittelspannungsfreileitung und Kabel, Umspannwerk Leinefelde -  
Trafostation Schulungszentrum Hundeshagen 

 
mit einer Schutzstreifenbreite von 15 m für die Freileitung und 1 m für die Kabelstrecke gemäß § 9 Abs. 4 
Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. S. 2182) gestellt hat. 

Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer der Gemarkungen 
 
Breitenbach,  Flur 1, Flurstück  211, 212, 213, 214, 216/1, 216/2, 220, 221, 223, 230, 231, 235, 236, 237, 

238, 257, 258, 259/1, 259/2, 271, 273, 274, 277, 282, 294, 296, 297, 301, 
302, 304, 388, 390, 392, 393, 400, 402, 403, 404, 405, 467/278, 468/278, 
469/278, 470/234, 471/234, 472/234, 473/234, 474/283, 475/283, 476/283, 
477/283, 516/225, 517/225, 522/218, 523/218, 524/219, 539/295, 540/295, 
544/215, 545/215, 547/216, 548/233, 549/233, 559/298, 562/299, 563/279, 
564/279, 565/279, 566/222, 567/222, 568/222, 631/205, 633/228, 634/228, 
635/245, 636/250, 637/251, 638/256, 641/265, 642/267, 643/270, 645/281, 
646/284, 647/285, 648/287, 649/293, 650/299, 651/305, 661/291, 662/239,  

 Flur 11, Flurstück  97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 195, 196/1, 196/2, 201, 252, 253, 263, 324/105, 
325/105, 346/170, 347/170, 348/170, 364/96, 365/96, 366/96, 387/96, 
388/96, 389/96, 390/96, 391/96, 407/202, 408/202, 409/203, 451/107, 
452/108,  

Hundeshagen, Flur 2, Flurstück  179, 188, 189/1, 270, 271, 272, 308/1, 310/1, 312, 319/2, 319/3, 319/4, 
319/5, 320/1, 323/1, 426/185, 492/196, 694/189, 695/190, 732/185, 
733/185, 817/269,   

 Flur 3, Flurstück  121/74,  
 Flur 5, Flurstück  75/1,  
 Flur 6, Flurstück  63, 64/1,  
 Flur 7, Flurstück  39,  
Leinefelde,  Flur 1,  Flurstück  36/2, 46/1, 47/1, 50/1, 281/1, 286/1, 287/1,   
 
können den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser 
Bekanntmachung an beim Landesamt für Straßenbau, Außenstelle Sondershausen, 99706 Sondershausen, 
Schillerstraße 6 (im Gebäude des Finanzamtes, Zimmer 425, Telefon 03632/742 446), dienstags zwischen 
8.30 Uhr und 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr und 17.00 Uhr, donnerstags und freitags zwischen 8.30 Uhr und 
12.00 Uhr bzw. nach vorheriger Terminvereinbarung einsehen. 
Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
nach Ablauf der Auslegungsfrist gem. § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5 Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - SachenR-DV - vom 20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900). 
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen: 
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für 
alle am 3. Oktober 1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich der dazugehörigen Anlagen 
entstanden. 
Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. 
Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag 
zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet 
werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. 
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Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von dem antragstellenden Unternehmen 
dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten 
kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als von dem 
Unternehmen dargestellt. 
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. 
Der Widerspruch kann beim Landesamt für Straßenbau, Außenstelle Sondershausen, Schillerstraße 6 in 
99706 Sondershausen schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden. 
Entsprechende Formulare liegen in der Bescheinigungsstelle bereit. 
 
Sondershausen, den 20.4.2006 
 
Freistaat Thüringen 
Landesamt für Straßenbau 
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen 
Außenstelle Sondershausen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Lampe 
Außenstellenleiterin 
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